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Tatsachen nicht offenkundig sind, Sınd ‘die erforderlichen 

Beweismittel beizubringen, Für ‘das  Berichtigungsver- 

fahren gelten die Bestimmungen des Kommunalwahlge- : 

setzes sowie der Kommunalwahlordnung für das Land 

Sachsen-Anhalt. Nach: Ende | der Se ist ein 

. ein nicht i in das Wählerverzeichnis eing Y 

an rechtigten, 

  ; ig KO! 
Beeinträcktigung ann sich bei der. Antragstelung, der 

Hilfe einer. anderen Person bedienen. . 
Wahlscheine können beantragt werden: 

. Wer durch Briefwahl wählt, ‚mi 
mit den Briefwahlunter| igen S 

- von in das Wä erverzeichnis eingetragenen Personen i 

  

bis zum 10. Oktober 2014, 18.00 Uhr; 
- von nicht in. das Wählerverzeichnis eingetragenen 

wahiberechtigten ‚Personen unter den unter Nr. 5.2. 

Buchstaben a) bis b) angegebenen Voraussetzungen 
‘bzw. von Personen, die bei nachgewiesener Blötzli- 

“cher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur Unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten‘ ‚aufsuchen können, 

bis zum Wahltage, 15.00 Uhr. à 
Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag ilcht, ob, die 
Wahlberechtigten vor einem Wahlvorstand wählen wol- 
len, so erhalten sie mit dem Wahlschein zugleich 
- den/die amtlichen Stimmzettel, 
-. den amtlichen. Wahlumschlag, 
- den amtlichen, -mit der vollständigen Anschrift des 

Gemeindewahlleiters, der Nummer des Wahlscheines 
versehenen und freigemachten Wahlbriefumschlag 

.- das Merkblatt zur Briefwahl. 

Wahlberechtigte Personen können diese Unterlagen 
nachträglich bis spätestens am Wahltage, 15.00 Uhr 
anfordern. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahl- 

unterlagen für einen anderen ist nur im Falle einer plötz- 

lichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberech- 
tigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird 

und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr 
rechtzeitig durch die Deutsche Post AG übersandt oder 

amtlich | überbracht werden können. 

Da BauGB en Verfahrang Ana ist 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung schriftlich ‚gegenüber der. Stadt re (An: 

halt) geltend nn! worden SE. 

Mängel der Abwägung haah S 2141 Abs. 3 Satz 2 BauGB and 

gemäß $ 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht . 
innerhalb eines Jahres seit dieser ‚Bekanntmachung schriftlich. 
gegenüber der Stadt Coswig (Anhalt) geltend gemacht worden 

sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 

Mangel begründen soll darzulegen (8.215 Abs. 1 Satz 1 BauGB). 

Gleiches gilt, wenn Fehler eme? $ 214 Abs. 2a BauGB zu be- 

achten sind. 

Coswig (Anhalt), den 05.09.2014 

Berlin 

Bürgermeisterin 

Stadt Coswig (Anhalt) 
(Im Original unterzeichnet und gesiegelt.) 
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. Das Amtsblatt der Stadt Coswig (Anhalt) u | 
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rödel- und Antikmüh 
T Cobbrlsdorf le 

Kaufen fast alles aus alten Zeiten. 
Nichts wegwerfen, erst anrufen!!! 
Da wir alles fü 

  

   

    

S. Lorenz; 06869 Cobbelsdorf, Dorfstraße 4 

Tel. 03 49 23/2 04 54 - immer: 0172/9 34 58 82   

   
   

       

  
    

    Telefon: (035 35) 489.0: 

Hier Könnte 
Ihre Werbung stehen. 

Druck LINUS WITTICHKG    
Internet: www.wittieh.de | 

WITTICH 

  
  
  

  
 


